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Beiträge
+ Die Haftung der rechtsberatenden Berufe im Spiegelder Rechtsprechung l/2016
Rechtsanwälte und Massevenryalter
Die Finanzkrise ist noch nicht ausgestanden. Ihre Auswirkungen spiegeln sich nach wie vor auch in der Rsp

des OGH wider, der sich sowohl unter dem Aspekt der Haftung von Anlageberatern als auch von Rechts-

anwälten für mangelhafte Vertretung in Anlegerschadenersatzverfahren damit befassen musste.

Im Beitrag werden zur Frage der Haftung nach S 1299 ABGB nicht nur Entscheidungen des OGH darge-

stellt, sondern auch des dBGH, sofern sie wegen ähnlicher Rechtslage und Rsp für den österr Rechtsbereich

von Bedeutung sein könnten.
Von Evelyn und Wolfgang Völkl

-t Rechtsprechung des EGMR 2O15 (3) .

Im dritten Teil des Überblicks über Rsp des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im ]ahr 2015

werden die Entscheidungen zu Art 10, 11, 13 und 14 EMRK, Art 1,2 und 3 l. ZP, Art 4 4. ZP sowie Art 2
und47. ZP behandelt.
Von Rudolf Thienel

Ð Geheimer Nachrichtendienst zum Nachteil der Republik Österreich
Eine Analyse des $ 256 StGB mit Schwerpunkt auf dem ,,Nachteil"
Durch Inkrafttreten des Polizeilichen Staatsschutzgesetzes am I. 7 . 20L6 hat S 256 StGB gesteigerte Bedeu-

tung erlangt. Der Beitrag befasst sich mit diesem bisher noch wenig analysierten Tatbestand und beschäftigt
sich insb mit der Frage, wann ein geheimer Nachrichtendienst ,,zum Nachteil" Österreichs agiert.

Von Sophie Goliøsch

Evidenzblatt
{Erbrecht.,..
oGH 17.3.2016,2 0b 86/15h
1: Strenge Voraussetzungen eines Nottestaments

{ ProvisorialverTahren . . . .

OGH 25. 5. 2016, 7 Ob 77l16y
2: Gewaltschutzverfügungen: Beurteilungskriterien für das ,,dringende Wohnbedürfnis"

{ Schadenersatzrecht . .

oGH 25.5.2016, 2ob 24116t
3: Privates Autorennen: Solidarhaftung der Mittäter, Mitverschulden des Geschädigten

OGH 25.5.2016,2 Ob 136/15m
4: Trauerschaden: Verkehrsunfall mit Auslandsberührung
Mit Anmerkung von Alexønder Wittwer

Ð Schuldrecht .

oGH 28. 6. 2016, 2 0b 129/1 5 g
5: Schutzpflichten des Generalunternehmers

Ð Strafprozessrecht
OGH 13.9.2016,11 Os 91/16s
6: RMVerzicht eines Betroffenen

OGH 14. 9. 2016, 14 Os 144/15f . , , .

7: Geltendmachung von Richterausgeschlossenheit
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EvBl-LeitsäTze
+ Gesellschaftsrecht
oGFt 30. 8. 2016,6 0b 1 03/1 6 i

1: Firmenbuch: Grundsatz der lückenlosen Dokumentation

Ð lnsolvenzrecht
OGH 30.8. 2016, I Ob 82116s
2: Restschuldbefreiung: Vollständigkeit des Vermögensverzeichnisses

{ Lauterkeitsrecht
oGH 25.10.2016,4 0b 165/16t
3: Eindringen in fremde IT-Systeme verletzl Geschäftsgeheimnisse

+ Schuldrecht . .

OGH 17.8.2016, I Ob 3/16y
4: Maklerprovision und Zweckgleichwertigkeit

OGH 28.9.2016,7 Ob156l16s . .

5: Keine Gewährleistung für Altbauwohnung mit altersentsprechend mangelhafter Elektrik

+ Verbraucherschutzrecht
OGH 19. 10. 2016, 1 Ob 159/16 p
6: Auch irrtümlich übermittelte Gewinnzusage ist verbindlich

tMedienrecht...
OGH 7.9.2016,15 Os 21l16a,6A16f
7: Äußerung von Tatverdacht verletzt Unschuldsvermutung nicht

-lStrafrecht...
OGH 6.9.2016, 13 Os 105/15p,106/15k
8: Inlandstat durch Beitrag an tatbildlichen Handlungen im Ausland

Forum
r Solidarhaftung und Mitverschulden bei Schädigermehrheiten
Anmerkung zu OGH 2Ob 24116t
Von Peter Gruber
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Aufsätze

Thomas Riehm

Alternative Streitbeilegu ng und Verjäh rungshemmu ng
Der BGH hat sich in jüngster Zeit in einigen Entscheidungen zur Hemmung derVerjährung durch alternative Streit-
beilegungsverfahren geäußert. Der Beitrag stellt diese Rechtsprechung in einen größeren Zusammenhang und
schlägt punktuelle Korrekturen vor, um die Funktionsfähigkeit dieserVerfahren zu bewahren.

Sven Asmussen

Haftung für unwahre Aussagen über Nachhaltigkeitskodizes vorAbschluss e¡nes Kaufuertrags
Welche rechtliche Wirkung haben Aussagen über Nachhaltigkeitskodizes? Der Beitrag differenziert zwischen
produkt- und unternehmensbezogenen Faktoren. Erstere sind ein Fall für das Kaufmängelgewährleistungsrecht,
bei Letzteren kommt eine Haftung wegen vorvertraglicher Wahrheitspflichtverletzung in Betracht.

Frank Götsche
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Zur Zulässigkeit der von einem nationalen Gericht vorge-
noÍrmenen Beschränkung der zeitlichen Wirkungen der
Nichtigerklärung einer missbräuchlichen Klausel

UnwirksamÉeit einer Klausel in den AGB eines Kreditinsti-
tuts, wonach fùr geduldete Überziehungen eines Girokon-
tos Kosten in Höhe von 6,90 € pro Rechnungsabschluss zum
Ende eines Kalenderquartals anfallen, soweit die angefal-
lenen Sollzinsen diese Kosten nicht übersteigen

Unwirksamkeit einer Klausel in den AGB eines lfteditinsti-
tuts, wonach für geduldete Überziehungen eines Girokon-
tos ein Entgelt von 2,95 € pro Monat berechnet wird, wenn
die angefallenen Sollzinsen diesen Betrag nicht überstei-
gen

Unwirksamkeit einer Klausel in den AGB eines Bauspar-
vertrages, wonach mit Beginn der Darlehensauszahlung ei-
ne Darlehensgebühr in Höhe von2 Y" des Bauspardarle-
hens fällig und dem Bauspardarlehen zugeschlagen wird

Zur Widerlegung der Vermutung der Sittenwidrigkeit der
Mithaftungserklärung bei Vorliegen einer krassen finan-
ziellen Überforderung des mitverpflichteten Ehepartners;
zur Wirksamkeit eines vorf ormulierten abstrakten Schuld-
versprechens in einer Grundschuldbestellungsurkunde,
das zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten dient

Ausschluss einer Vorfåilligkeitsentschädigung bei notlei-
denden Krediten, die vom Darlehensgeber infolge Zah-
lungsverzugs des Darlehensnehmers vorzeitig gekünqiq!
wurden, du¡ch $ 497 Abs. 1 BGB hier in der bis zum 31' Juli
2002 geltenden Fassung (Bestätigung von BGH, Urteil vom
19. Januar 2016 =BG]H?20B,27B Rdn. 19 = wM 2016' 687)

BO

87

93

Maßgeblichkeit des bùrgerlichen Rechts l1i.dit Frage'-ob 99

àãi -ÀtteU"ngsempf än"ger rechtsgeschÈiftlich bestellter

Vertreter im Sj-ãne võn çilt Zpo isti zur Beweislast für das

Erlöschen einer Zustellungsvollmacht

Zur HeiÌung des Mangels einer wirksamen Zustellung bei 7OI

ã.i atto.¿.tîttg des Zwangsverwaltungsverf ahrens
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Bundesgerichtshof 27.IO.2016 V ZB 48/15



Bundesg erichtshof 8.12.201'6 IX ZR 257 / ISx

Bundesgerichtshof 1'5.12.2076 IX ZR 224/L5x

Dokumentation
Deutsche Rechtspolitik aktuell

Bücherschau
Larry A. DiMatteo

Wirksamkeit des allgemein erklärten Verzichts des Auf- 103
traggebers auf Herausgabeanspniche auch im Falle sei-
ner Insolvenz; keine unentgeltliche Leistung durch einen
solchen Verzicht, wenn dem Schuldner ein ausgleichen-
der vermögenswerter Vorteil versprochen wird; zur
Wirksamkeit des in der Satzung der Unterstritzungskasse
enthaltenen Verzichts auf Rückf orderungsansprúche

Grob fahrlässige Unkenntnis des Insolvenzver¡,r¡alters 108
von ejnem Anfechtungsanspruch in einem umfangrei-
chen Verfahren nicht allein deshalb, weil der Verwalter
ZugrtfÍ auf die Buchhaltung des Schuldners hatte

VeröffenUichung des ,,Gesetzes zur Durchführung der
Verordnung (EU) Nr. 655/20t4 sowie zur Ä.nderung sons-
tiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher und ver-
mögensrechtlicher Vorschriften und zur Anderung der
Justizbeitreibungsordnung (EuKoPfVODG) " im Bundes-
gesetzblatt

International Contracting, Law and Practice, 4. Aufl.
Rezensent: Rechtsanwalt Klaus Vorpeil, Bad Kreuznach
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JounNnr or B,qNrlNC AND FlNnNcl,q¡- Rrsrnncu

begrüncìet von em. o. Univ'Prof, Dr' Dr. h.c. Hans l(rasensl<y

65. fxrncnNc Inxnmsv¡RznrcHNIs fÄunEn 2Ol7

Newsline

Franz Rudorfer

Neues in Kürze
Florían Studer 13

Börseblick - Politische Ereignisse treiben Sektorrotation weiter an
Bernhard Ruttenstorfer

AsHn¡¡oruNc¡¡r

$ 226 Abs 3 AktG und die Grenzen der richtlinienkonformen Interpretation -
Zu den Auswirkungen von EUGH C-483/14 (KA Finanz) auf das österreichische
Verschmelzungsrecht
Marie-Therese Fritzer / Franz Hartlieb l6
Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörden sowie Rechtsschutz-
möglichkeiten nach der DSGVO
Matthias Schmidl

Brnrcnr¿ UND ANArYsr,N

Blankoindossierte zentralverwahrte Namensaktien und das Aktienbuch
Michael Kollik / Peter Pöch

Was ist eigentlich ... ein Open Space Event?
Ewald Judt / Barbara Aigner / Claudia Klausegger

RrcHrspn¡cnuNc DEs OGH
Begünstigungsabsicht bei,,Druckzahlungen".
24.8.2016,3 Ob lO7/16f (mitAnm von.R. Bollenberger)
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Zu den Voraussetzungen der außerordentlichen Kündigung eines Kreditvertrags
24. 6. 2015,9 Ob 35/16m (mit Anm von M. Kellner)

,,Klauselurteil" gegen Kreditbedingungen.
27.6.2076,6 0b 17/16t

Zur Eigenhaftung von Gehilfen in einer Vertriebskette
28.6.2016,rO Ob 62115p

Seitliche Unterschrift des Ausstellers auf eigenem Wechsel?
28.6.2016,8 0b 44/16b

Insolvenzantrag eines Gläubigers ohne titulierte Forderung?
28.6.2016,8 0b 57/161

Verjåihrung von Fehlberatung beim FX-Kredit
30.8.2016,10b 88/16x

Gerichtsstand für Klage aus Staatsanleihe
t7 . 8. 2016,8 0b 54/t6y

Kein Rechnungslegungsanspruch des Garanten gegen den Begünstigten.
16.3.2016,7 0b l9/16v
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Zur Auslegung der Effektivklausel in einer Bankgarantie.
6.7.2016,7 0b 121/l6v
Anfechtung der Rückzahlung eines zinslosen Ûberbrückungsdarlehens
24.8.2016,3 0b L31lt6t
Sicherungsmaßnahmen gegen Rechtshandlungen des Schuldners
27.9.2016,8 0b 85/169
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Enxr¡¡nr¡ussE Drs EuGH

71. Arf.226 Abs3 AktG stellt keine Umsetzung von Art 15 der Verschmelzungsrichtlinie
dar, da Art 15 dahingehend auszulegen ist, dass dem Inhaber von Wertpapieren, die mit
Sonderrechten verbunden,jedoch keine Aktien sind, Rechte verliehen werden, nicht aber
ihrer Emittentin.
EuGH (3. Kammer) 7 . 4. 2016, C-4831 14 56

EnxENnrNrssE DEs VwGH
214. B'ei Beschwerden gegen Bescheide der FMA besteht immer dann eine Senats-
zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts, wenn gesetzlich nicht ausdrücklich anderes
angeordnet ist.

VwGH 24.10.2016, Ra 201610210159

\À/ErrERnlrour.¡c
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Durch die 2015 von Gesetzgeber und Börsenbetreiber ergriffe-
nen Deregulierungsmaßnahmen besteht für im Prime Standard
gel¡stete Unternehmen ein Wahlrecht, statt eines vollumfängli-
chen Quartalsfinanzberichts eine flexibler und dabei insb. kürzer
gestaltbare Quartalsmitteilung offenzulegen. Es wird untersucht,
inwiefern die Erleichterungen bei der Quartalsberichterstattung
von den DAX- und MDAX-Unternehmen angewendetwerden.
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Das,,Anti-BEPS-U msetzun gsgesetz"
Rolf Schreiber, Düsseldorf I Dr. Stefan Greil, Berlin
Das nunmehr verabschiedete,,Anti-BEPS-Umsetzungsgesetz"
ist ein erster 5chritt hin zu dem Ziel, Gewinnverlagerungen, den
doppelten Abzug von Betriebsausgaben sowie weiße Einkünfte
zu verhindern und Transparenz zu schaffen. Es werden ausge-
wählte verrechnungspreisspezifi sche Neuregelungen erörtert.
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Körperschaftsteuer

Organschaft: Der Gesetzeszweck der Ausschüttungs-
sperre in 5 253 Abs. 6Satz2 HGB n.F. als Thesaurie-
rungsgrund i.S.v. 5 14 Abs. 1 Satz 1 Nr.4 KStG

WP/StB Dr. Jens Hageböke I Prof. Dr. Joachim Hennrichs
Aufgrund der Niedrigzinsphase wurde in 5 253 Abs. 2 Satz I

HGB für die Ermittlung des durchschnittlichen Marktzinssat-
zes bei Verpflichtungen aus Altersversorgungsverpflichtungen
ein Betrachtungszeitraum von zehn Jahren kodifiziert. Für den
Unterschiedsbetrag, der sich gegenüber der bisher geltenden
Rückstellungsbewertung ergibt, normiert S 253 Abs.6 HGB n.F.

eine AusschLittungssperre. Eine Folgeanpassung des S 301 Aktc
erfolgte nicht sodass handels-, gesellschafts- und steuenechtlich
einstweilen offen ist, ob eine entsprechende Abführungssperre
besteht. Es wird dargeleg¡ dass der Gesetzeszweck der Ausschüt-
tungssperre in 5 253 Abs. 6 Satz 2 HGB zugleich als ,,wirtschaftlich
begründeter" Thesaurierungsgrund qualifiziert werden kann.
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Die steuerbilanzielle Behandlung von Gesellschafterdarlehen, die
zur Erhaltung und Fortführung des Schuldnerunternehmens ver-
einbarungsgemäß einer Durchsetzungssperre unterworfen wer-
den, war bis in die jüngste Zeit - insbes. mit Blick auf 5 5 Abs. 2a

ESIG - Gegenstand kontroverser Diskussionen. Hiervon und von
den Erkenntnissen der aktuellen BFH-Rspr. wird berichtet.

DB1226t'17

www.der-betrieb.de

lnternationales Steuerrecht
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Betriebsstätten gewinnaufteilu ng
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Das BMF hat die lang erwarteten Verwaltungsgrundsätze zur Be-

triebsstättengewinnaufteilung veröffentlicht. Das umfassende
Schreiben konkretisiert die Anwendung des Fremdvergleichs-
grundsatzes und der Betriebsstättengewinnaufteilungsverord-
nung auf die Einkünftezuordnung von in- und ausländischen
Betriebsstätten. Die wichtigsten Änderungen werden dargestellt.

D81226537 s.31

s. 1

VERWATTU NGSANWEISU NGEN

Bilanzsteuerrecht

Aufwand für die Errichtung von Betriebsgebäuden

BMF, Schreiben vom 16.12,2016

Ð812255?3

Körperschaftsteuer

Änderung des 5 253 HGB

BMF, Schreiben vom 23.12.2016

D81226045

lnternationales Steuerrecht

5 50i ESIG nach dem,,Anti-BEPS-Umsetzungsgesetz"
BMF, Schreiben vom 05.01.2017

Ð81226sô9

Abgabenordnung
Elektronische Vermögensbildungsbescheinigung
BMF, Schreiben vom 16.12.2016

Ð8r224882

Abgabenordnung
Steuererkläru ngsfristen 201 6
Oberste Finanzbeh. der Länder, Erlasse vom 02.01.2017

D81226542

ENTSCHEIDUNGEN
Gewerbesteuer

Hinzurechnung von Mietzinsen (Messehallen)

BFH, Urteil vom 25.10.2016 - I R 57115

Þ81226138

Einkommensteuer

Fremdvergleich bei Mietverhältnis
BFH, Urteil vom 04.10.2016 - lX R 8/f6
Ð8122554A

Einkom mensteuerlLohnsteuer
Verfassungsmäßigkeit der Entfernungspauschale
BFH, Beschluss vom 15,11.2016 - Vl B 4/15

D81226146

Umsatzsteuer

Vorsteuerabzugsausschluss (S 15 Abs. 1 Satz 2 USIG)

BFH, Urteil vom 16.11.2016 - Xl R 15/¡3

D81226153

lnternationales Steuerrecht
Betr¡ebsübertragung auf in- und ausl. Gesellschaft

EUGH, Urteif vom21.12.2016 - Rs. C-503/14

Dß122686s

s.34

s.3s

s.8

s.35

s.36

s.10

s.36

s.37

s.39

s.18 s.42

s.44

s.46

M2

s.26
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WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ
Corporate Governance
Auswirkungen der Abschlussprüfungsreform auf
den Prüfungsausschuss
Arbeitskreis Ëxterne und lnterne Liberwachung der
Unternehmung (AKEIÛ) der Schmalenbach-Gesellschaft
für Betriebswirtschaft e.V.
Die Reform der Abschlussprüfung hat die Anforderungen an
die Arbeit des Aufsichtsrats bzw. des Prüfungsausschusses ins-
besondere an die Auswahl und Überwachung des Abschluss-
prüfers und dessen Unabhängigkeit deutlich erhöht. ln dem
Aufsatz wird in 10 Thesen dargeleg¡ wie die gesetzlichen Vor-
gaben in der Unternehmenspraxis effzient umgesetzt werden
können.

D8122603s

KOMPAKT
GmbH-Recht

Einziehung eines GmbH-Anteils: Einwurf-Einschrei-
ben erfüllt formale Anforderungen eines einge-
schriebenen Briefes gem.5 21 GmbHG
RA Dr. Peter Etzbach, LL.M. / RAin Sarah Scharf, Köln
D81226626

ENTSCHEIDUNGEN
Umwandlungsrecht

Formwechsel einer GmbH in eine GbR: Zur Eintra-
gung von GbR-(Schein)Gesellschaftern im Handels-
register und deren Haftung nach Rechtsschein-
grundsätzen
BGH, Urteil vom 18.10.2016 - ll ZR 3141¡5

D41226172

Kapitalanlage

Erwerb einer Unternehmensbeteiligung für steuer-
liche Abschreibungszwecke: Bereicherungsausgleich
bei Nichtigkeit des Treuhandvertrags
BGH, Urteil vom 14,12.2A16 - aV ZR7 115

D81226469

Kreditsicherungsrecht

Zur Wirksamkeit der formularmäßigen Erweiterung
des Sicherungszwecks einer Grundschuld auf Ver-
bindlichkeiten Dritter
BGH, Urteil vom 24.11.2016 - IXZR278/14

Ð81226190

Schuldrecht

Zur Widerlegung der Vermutung der Sittenwidrig-
keit der Mithaftungserklärung des finanziell krass
überforderten Ehepartners
BGH, Urteil vom 15.11.2016 - XlZR32116

D81226525

lnhaltsverzeichnis

ARBEITSRECHT

AUFSATZ
Entgeltrecht

Verzugspauschale i.H.v.40 € bei verspäteter
Lohnzahlung?
Mathias Färber, Bielefeld I Kay Pipoh, Düsseldorf
Seit dem 29.07.2014 gewährt S 288 Abs. 5 BGB dem Gläubi-
ger einer Entgeltforderung bei Verzug des Schuldners einen
Anspruch auf Zahlung einer Verzugspauschale i.H.v. 40 €. Ob
dieser Anspruch auch im Arbeitsrecht - insb. bei der Auszah-
lung des Arbeitsentgelts - besteht, wird bisher unterschiedlich
beurteilt und ist höchstrichterlich noch nicht abschließend ent-
schieden. Kommt auf Arbeitgeber ein neues Kostenrisiko zu?

D81223735 s-67

s.47 KOMPAKT
Entgeltrecht

Vorsicht bei der Formulierung arbeitsvertraglicher
Ausschlussfristen: Gesetzliche Mindestlohnansprüche
sind explizit vom Verfall auszunehmen
RAinlFAinArbR lsabel Hexel, Köln

DB"t223206

ENTSCHEIDUNGEN
Kündigungsrecht
Fristlose Kündigung eines Berufskraftfahrers wegen
pr¡vatem Drogenkonsum
BAG, Urteil vom 20.10.2016 - 6 AZR471115

Ð81223652

5,73

s.53 Betriebsverfassun gsrecht

,,Folgen 5íe uns (noch immer) auf Facebook" -
aber behalten Sie lhre Meinung für sich!
RAIFAATbR Dr. Martin Nebeling / RAin/FAinArbR

Dr. Catharina Klumpp, LL.M., beide Düsseldorf

?yl--r:__ __ s.4

s. s4

s.75

s.56
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Wirtschaftsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
EUGH: Phosphat-Kartell - Geldbuße i.H.v. fast 60 Mio. Euro bestä-

tigt (12.1.2017 - C-41 1 / 1 s P)

BGH: Keine analoge Anwendung des 5 i 21 Abs. 2

S. 2 AktG auf Einberufungsbefugnis des GmbH-Geschäftsführers
(8.1 1.201 6 - XZR3O4/15)
BGH: Mangelhaftigkeit eines Gebrauchtwagens bei internationaler
Fahndungsausschreibung (1 8.1.201 7 - VlllZR234/15)
BGH: Reichweite einer Unterlassungsverpflichtung
(29.9.2016 -lZB34/1s
BGH: Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs aus 5 829
BGB (29.1 1.2016 - Vt ZR 606/1s)
OLG Hamm: 3000 Ëuro Vertragsstrafe für unerwünschte Werbe-E-

Mail (25.1 1.2016 - 9 U 66/ 1 s)

Verwaltung
BaFin: Kontaktadresse für ausländische Finanzunternehmen ein-
gerichtet

Aufsätze

Daniel Friedemann Fritz, RA

Besser Sanieren in Deutschland? Wesentliche
Aspekte der Einpassung der Europäischen
lnsolvenzverordnung in das deutsche Recht

Am26.6.2017 löst die Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 20.5.2015 iìber lnsolvenzverfahren
(Neufassung), kuz EulnsVO, die bisherige EulnsVO a. F. ab. Auch die
Neufassung wird in Deutschland allgemein und unmittelbar gelten.
Einer Umsetzung in das deutsche Recht bedarfes daher nicht. Das

Bundesjustizminister¡um hat rechtzeitig erkannt, dass einige Be-

stimmungen der EulnsVO sich nur sinnvoll und praxisgerecht an-

wenden lassen, wenn sie mit dem deutschen Verfahrensrecht ver-

zahnt werden. Es hat daher die Einführung eines neuen Art.102c
EGlnsO vorgeschlagen, der sich an den geltenden Bestimmungen
des Art. '102 EGlnsO zur EulnsVO a. F. orient¡ert. Hierzu liegt mittler-
weile ein Regierungsentwurf LRegE") vom 19.10.2016 vor. Der Bei-

trag stellt die wesentlichen Neuerungen der EulnsVO im Lichte des

RegE vor und diskutiert deren Anwendbarkeit in der Praxis.

Armineh Gharibian, RAin

Die neuen Regeln der ICC-Schiedsgerichtsordnung
für mehr Transparenz und Effizienz von
Schiedsveúahren

Ziel der jüngst überarbeiteten Regeln der Schiedsgerichtsordnung

der lnternationalen Handelskammer (lCC-SchiedsO) ist die Verbes-

serung von Transparenz und Effizienz von Schiedsverfahren. Der

Beitrag gibt einen Überblick über die neuen Schiedsregeln, die am

1.3.2017 in Kraft treten.

Entscheidungen

BGH: Vorsatzanfechtung auch bei (eingeschränkter) Wiederauf-
nahme der Zahlungen
(17.11.20'16 -IXZR 65/15 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Volker Heeg, RA/SIB)

BGH: Tankstellen-Agentur-Vertra g - Kassensystem als

,,erforderliche Unterlage"
(17.11.2016 -VllZR 6/16 - dazu BB-Kommentarvon
Dr. Albin Ströbl, RA)

OLG Hamm: Beschränkung e¡nes lnternetangebots auf Gewerbe-

treibende?
(16.11.2016 - 12U 52/16',)

Steuerrecht

t2s Die Woche im Blick

Entscheidungen
EuGH-Schlussanträge: lnformationsaustausch zwischen Steuer-

verwaltungen - Begriff der ,,voraussichtlichen Erheblichkeit" der er-

betenen lnformationen (10.1.2017 - Rs. C-682l15)

EuGH-Schlussantrag: Verletzung des Grundsatzes ne bis in idem
(12.1.2017 - verb. Rs. C-21 7/1 5, C-350/1 5)

BFH: Besteuerung der Barabfindung bei einem Aktientausch nach

Einführung der Abgeltungsteuer (20.1 0.201 6 - Vlll R 1 0/1 3)

BFH: Ort der Lieferung bei Versendung über Konsignationslager
(20.10.2016-VR31/15)
BFH: lrrige Beurteilung als Voraussetzung, einen Steuerbescheid

gemäß 5 174 Abs.4 AO zu ändern (25.10.2016 - X R31/14)

Verwaltung
BMF: Ermittlung des Gebäudesachwerts nach $ 190 BewG - Bau-
preisindizes zur Anpassung der Regelherstellungskosten aus der

Anlage 24 BewG fúr Bewertungsstichtage im Kalenderjahr 2017
(1 1.1.2017 - lV C 7 - S 322s/16/10001)
FinMin Hessen: Vorläufige Steuerfestsetzung (S 165 Absatz 1 AO);

Vorläufigkeitsvermerk zur Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer) -
Gleich lautende Ländererlasse (l6.1.2017 - S 0338 A - 018 - ll 1i)

Aufsätze

Prof. Dr. Jens Blumenberg, StB, und Wulf Kring, RAiStB

Erste Umsetzung von BEPS in nationales Recht

Am23.12.2016wurde das sog. BEPS 1-Umsetzungsgesetz im BGBI.

verkündet. Es enthält eine Reihe von Änderungen im Bereich des

internationalen Steuenechts sowie Maßnahmen zur Vermeidung
unerwünschter Steuergestaltungen. Für die Unternehmenspraxis

besonders relevant sind Änderungen im Bereich der Verrechnungs-
preisdokumentation, des automatischen lnformationsaustausches
über grenzüberschreitende Tax Rulings sowie die Einführung einer
Gewerbesteuerpflicht des Hinzurechnungsbetrags nach ASIG.

136

Carolin Selig-Kraft, LL.M.

Steuerliche Fallstricke bei der Restrukturierung von
Gesellschafter-Geschäftsführer-Pensionszusagen

Sinkende Abzinsungszinssätze führen handelsbilanziell bei Pensi-

onszusagen zu erheblich steigenden Rückstellungen - mit entspre-
chend negativen Folgen für Unternehmensergebnisse bzw. Divi-
dendenausschüttungen. Bei einem Unternehmensverkauf oder der

Nachfolgeregelung erweist sich die Pensionszusage daher häufìg

als ,,Klotz am-Bein". So wird ein Unternehmenskäufer in vielen Fäl-

len darauf bestehen, dass die Zusage vor Vollzug der Transaktion

durch die Altgesellschafter bereinigt wird. Die Verbesserung der Bi-

lanzkennzahlen, ein bevorstehender Unternehmensverkauf sowie

die Sicherstellung der Ausfinanzierung des getätigten Versor-

gungsversprechens und Erzielung eines besseren lnsolvenzschut-

zes sind daher Gr[inde, sich von unmittelbaren Versorgungszusa-

gen zu lösen. Bei der Umstrukturierung von Pensionszusagen an

beherrschende GGF ist jedoch vor dem Hintergrund steuerlicher
Restriktionen besondere Sorgfalt geboten. lm erstenTeil dieser Bei-

tragsreihe sollen die besondere Stellung dieser Zielgruppe hervor-
gehoben und die Möglichkeiten einer Kürzung bzw. Einstellung der
Versorgungsleistung aufgezeigt werden.

139

144

Entseheidungen

BFH: Rückwirkung der Rechnungsberichtigung auf den Ze¡tpunkt
der ursprünglichen Ausstellung
(20.10.2016-V R 26115 - dazu BB-Kommentarvon
Dennis Janz, LL.M., StB)

BFH: Steuerfreie Übernahmevon Verbindlichkeiten
(30.11.2016-VR 18/16)

149

131

151

159

163

148
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft

Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IASBi Exposure Draft derjährlichen Verbesserungen der
lFRS-Standards

FASB: Aktualisierung zweier Standards

DPR: Tätigkeitsbericht 201 6

DllR: Akzeptanz und Verbreitung von Standards nehmen zu
DIIR: Frauen sind in der lnternen Revision auf dem Vormarsch

Wirtschaftsprüfung
IFAC: Publikation eines Positionspapiers zu lntegrated Reporting
IDW: Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes
gegen schädliche Steuerpraktiken (Lizenzschranke).

IDW: Prüfungshinweis zur Frauenquote ersetzt Positionspapier
WPK: Deutschsprachige Fassung des FATF-Berichts zu Anhalts-
pun kten zum Erkennen von Terrorismusfìnanzierung

Betr¡ebsw¡rtschaft
lfM: Mittelstand unterwegs.in globalen Wertschöpfungsketten
KfW: Deutscher Mittelstand ist auf ausländische Mitarbeiter ange-
wiesen

Aufsatz

Dr. Martin Bünn¡ng, RA/StB

Einsch ränkungen der Buchwertverkntipfung bei
Einbringungen nach 5 21 und 5 24 UmwStG

Der Gesetzgeber hat mit der gleichlautenden Änderung des 5 21

Abs. 1 5. 2 und des 5 24 Abs.2 S, 2 UmwStG weitere Hindernisse
für die steuerneutrale Umstrukturierung von Kapital- und Perso-

nengesellschaften geschaffen: Die Gewährung von weiteren
Gegenleistungen soll nur noch bei Einhaltung einer relativen und
einer absoluten Grenze für die Buchwertverknüpfung unschädlich
sein, während bislang die Gewährung von Gegenleistungen bis zur
Höhe des Buchwerts des eingebrachten Vermögens steuerlich un-
schädlich war. Der Beitrag beschäftigt sich mit den Auswirkungen
der Neuregelung und gibt Hinweise für Gestaltungen bei Einbrin-
gungen von Beteiligungen in Kapitalgesellschaften (5 21 UmwStG)
und bei Einbringungen in Personengesellschaften (5 24 UmwStG).

Entscheidungen

BMF: Eigener Aufwand des Unternehmer-Ehegatten für die Errich-
tung von Betriebsgebäuden auf einem auch dem Nichtunterneh-
mer-Ehegatten gehörenden Grundstück - BFH-Urteil v. 9.3.2016 -
xR46/14
(16.12.2016 - lV C6 - 52134/15/\0003 - dazu BB-Konimentar von
Prof. Ðr. habil. Heinrich Weber-Grellel Vors. RiBFH a. D.)

BMF: Absetzungen für Abnutzung eines in der Ergänzungsbilanz
eines Mitunternehmers aktivierten Mehrwerts für ein bewegliches
Wirtschaftsgut - Anwendung des BFH-Urteils vom 20.1 1.2014 -
tv R 1/11
(1 9.1 2.201 6 - lV C 6 - S 2241 / 1 5/ 10005 - dazu BB-Kommentar von
Dr, Petra Eckl, RA/SrB/FASrR)

BMF: Anderung des 5 253 HGB durch das Gesetz zur Umsetzung
der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur linderung handels-
rechtlicher Vorschriften - Auswirkung auf die Anerkennung steuer-
licher Organschaften
(23ú2.2016 - lV C 2 - S 2770/16/10002 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Günter Hainz)

Arbeitsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Wahrung der ldentität der Einheit beim Betriebsübergang
(2s.8.2016 - 8 AZRs3/1s)
BAG: Vorliegen einer Versetzung (8.1 1.2016 - 1 ABR 56/14)
BAG: Zuständigkeit des Betriebsrats im Entleiherbetrieb für Leihar-

.beitnehmer (24 .8.2016 - 7 ABR 2/1 5)

BAG: Härtefallregelung nach dem TV UmBw - Angebot von Ar-

beitsplätzen und Ablehnung eines angebotenen Arbeitsplatzes
(17.1 1.2016 - 6 AZR 48/ 16)

BAG: Annahmeverzug bei Erteilung eines Hausverbots durch einen
Kunden gegenüber dem Arbeitnehmer (28.9.2016 - 5 AZR224/161

Aufsatz

Tim Wybitul, RA/FAArbR, und Lukas von Gierke

Checklisten zur DSGVO - Teil 2: Pflichten und Stellung
des Datenschutzbeauftragten im Unternehmen

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt ab dem 25.5.2018.

Sie bringt zahlreiche Neuerungen mit sich. D¡eser Beitrag ist der
zweite Teil einer Aufsatzreihe, welche die Folgen der DSGVO für die
betriebliche Praxis zusammenfasst. Kernstück dieser Reihe sind

Checklisten zur konkreten Umsetzung der neuen Anforderungen
im Unternehmen. Viele dieser Checklisten finden sich auch in dem
im September 201 6 erschienenen Praxisleitfaden,,EU-Datenschutz-

Grundverordnung im Unternehmen". Dieser Beitrag beschreibt die
Pflichten des Datenschutzbeauftragten nach der DSGVO sowie
sêine Stellung im Unternehmen. Er zeigt, welche Anforderungen
und Neuerungen Unternehmen hinsichtlich des Datenschutzbeauf-

tragten umsetzen müssen.

Entscheidung

BAG: Kapitalleistung als betriebliche Altersversorgung
(20.9.2016 - 4 AZR 41'l115 - dazu BB-Kommentar von
Tobias Neufeld)

Die Erste Seite
Alexander R, Zumkeller, MBA, RA

Das Weißbuch des BMAS - und was kommt
ietzt?

lmpressum/Vorschau

169

171

176

177

178

179

181

185
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Wirtschaftsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
EuG: Schadensersatz wegen überlanger Verfahrensdauer
(1 0.'t.20 1 7 - T-57 7 / 1 4)
BGH: Kein Anspruch des Darlehensgebers auf Vorfälligkeitsent-
schädigung bei vorzeitiger Kündigung eines notleidenden Kredits
(22.1 1 .20 1 6 - Xt ZR 1 37 / 1 4)
BGH: Zur grob fahrlässigen Unkenntnis eines lnsolvenzverwalters
von einem Anfechtungsanspruch (1 5.1 2.20 1 6 - lX ZR 224/ 1 5')

OLG Karlsruhe: Unzulässige Rechtsausübung bei AusLibung des

Widerspruchsrechts nach 5 5 a WG a.F. (21.12.201 6 - 9 U 29 /1 5)

Verwaltung
BaFin: Elektronisches Meldesystem zum Schutz für Whistleblower
BaFin: Mindestanforderungen an Risikomanagement von Kapital-
verwaltungsgesellschaften veröffentlicht
BRAK: Neue Hinweispflichten für Rechtsanwälte

Gesetzgebung
BGBI: Änderungen in lnsO und EGZPO in Kraft getreten

Aufsätze

Uta Zentes, LL.M., RAin, und Sebastian Glaab, RA

Referentenentwurf zur Umsetzung der
4. EU-Geldwäscherichtlinie - Was kommt auf die
Verpflichteten zu?

Lange erwartet wurde der am 15.12.2016 durch das Bundesminis-
terium der Finanzen (BMF) veröffentlichte Referentenentwurf zum
neuen Geldwäscherecht. Neben der vollständigen Neufassung des

GwG führt das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäsche-
richtlinie auch zu Änderungen der relevanten geldwäscherechtli-
chen Vorgaben insbesondere in AO, KWG, VAG und ZAG. Was än-
dert sich, was bleibt? Der Beitrag liefert einen überblick über die
wesentlichen Änderungen durch den Referentenentwurf zur Um-
setzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie sowie erste lndikatio-
nen für Maßnahmen zur Umsetzung der neuen Vorgaben in deut-
schen lnstituten und Unternehmen. Hierbei orientieren sich die
Verfasser an den Regelungen des GwG-E in chronologischer Rei-

henfolge.

Melanie Theus, RAin

Der Schadenanwalt - sein Weg in die akzeptierte
Gesellschaft der Syndikusrechtsanwälte

Nachdem durch die Einfi.ihrung des Gesetzes zur Neuordnung der
Syndikusanwälte mit der Zulassung nach 5 46a BRAO der Syndikus-
rechtsanwalt endlich seinen Platz gefunden hat, ist nun auch der
Schadenanwalt dabei, seinen Weg in die akzept¡erte Gesellschaft
der Syndikusrechtsanwälte zu finden. Sein Weg war ebenso be-
schwerlich wie der des Syndikusrechtsanwalts, am Ende jedoch
noch umstrittener.

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BFH: Keine Steuerermäßigung für vertrâgsgemäße Kapitalauszah-
lung aus einem Pensionsfonds der betrieblichen Altersversorgung
(20.9.2016- X R 2311s)

BFH: Fremdvergleich bei Miewerhältnis zwischen nahen Angehöri-
gen (4.10.2016- lX R8/16)
BFH: Auñruendungen eines Arbeitnehmers für die Feier seines Ge-

burtstags (1 0.1 1.20,l 6 - Vl R7 /16)
8FH: Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Mietzinsen
(Entgelt für die Überlassung von Ausstellungsflächen in Messehal-
len) (25,10.201 6 - I R 57 /15\
BFH: Kein Abzug des ,,Fonds zur bauspartechnischen

Absicherung" bei der Einheitsbewertung des Betriebsvermögens
(9.1 1.2016 - ll R6s/14\
BFH: Steuerfreie Übernahme von Verbindlichkeiten
(30i11.2016-VR 1B/16)

BFH: Zum unberechtigten Steuerausweis ¡n einem Gebührenbe-
scheid eines Zweckverbands zur T¡erkörperbeseitigung
(21.9.2016 -XtR4/1s)

Aufsätze

Dipl.-Kfm. Michael Ferdinand, WP/SrB/FBlStR

Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerl¡chen
Verlustverrechnung bei Körperschaften - Analyse
der Auswirkungen auf Start-up-Unternehmen und
Organschaften

Kurz vor dem Jahreswechsel wurde das Gesetzvorhaben des 5 8d
KStG abgeschlossen. Die Neuregelung ermöglicht best¡mmten Kör
perschaften - explizit genannt werden Start-up-Unternehmen -
bei Fortführung des Geschäftsbetriebes die Weiterführung von bis-
her nicht genutzten Verlusten trotz schädlichen Anteilseigner-
wechsels im Sinne des 5 8c KStG. Der Beitrag skizziert zunächst die
Regelungsinhalte der 55 Bc und Bd KSIG. Anschließend werden die
Regelungen des 5 Bd KSIG für Start-up-Unternehmen, insbeson-
dere in Abhängigkeit von deren Entwicklungsphasen, sowie Organ-
schaften untersucht.

Francis B. El Mourabit, LL.M., RA

Entwurf zum Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz -
Unverhältnismäßiger Aktionismus aus Anlass der sog.
Pañama Papers

Die Bundesregierung hat am 21.12.2016 den Entwurf eines Geset-
zes zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Ânderung wei-
terer steuerlicher Vorschriften veröffentlicht (nachfolgend,,Steue-

rum gehungsbekämpfungsgeset/' bzw.,,StUmgBG"). Der Entwurf
enthält einige Regelungen, die unter anderem in das Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung eingreifen und insbeson-
dere im Hinblick auf die Geeignethe¡t und Angemessenheit sehr
kritisch zu sehen sind. Des Wè¡teren werden Banken in massiver
Weise als Dienstleister des Staates für straf- und steuerrechtliche Er-

mittlungsaufgaben in Anspruch genommen, die an sich originär
der Zuständigkeit des Staates unterfallen. - Genug Anlass, sich den
geplanten gesetzlichen Anderungen genauer zu widmen.

Entscheidungen

BFH: Verbilligte Überlassung von GmbH-Anteilen als Arbeitslohn
(1.9.201 6 - Vl R 67 /14 - dazu BB-Kommentar von
D¿ Stefan Rogge, RA/SIB)

BFH: Ausschluss des Vorsteuerabzugs - unternehmerische Min-
destnutzung, 1 0 %o-Grenze
(16.1 1.2016 - Xt R 15/1 3)
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73

85

87

91

Entscheidungen

EUGH: Rubik's Cube - zur Schutzfähigkeit einer dreidimensionalen 7B

Marke
(10.1 1.2016 - C-30/15 P - dazu BB-Kommentar von
Dr. Boris Uphoff, Rechtsanwalt und Solicitor [England and Wales])

BGH: HSH Nordbank - Freisprüche der Ex-Manager wegen 79
des Vorwurfs der Untreue aufgehoben
(1 2.1 0.201 6 - 5 stÌ134/15 - dazuBB-Kommentar von
Prof. Dr. Olaf Müller-Michaels, RA)

AGH NRW: Zulassung eines Schadenanwalts als Syndikusrechtsanwalt 83
(28.10.2016 - 1 AGH 33/16)
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Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IASB: Veröffentlichung von lnformationen zu IFRS 9 und IFRS 15

FASB: Aktualisierung der Definition eines Unternehmens
BSTBK: Stellungnahme zum Entwurf eines BMF-Schreibens

Wirtschaftsprüfung
IAASB: Nachfrage nach vereinbarten Prüfungshandlungen u.ä.
Leistungen sowie deren Auswirkungen auf die Standards des

IAASB

IDW: Positionspapier zu Nichtprüfungsleistungen des Abschluss-
prüfers

IDW: Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur
Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie

IDW: Leistungspaket für Examenskandidaten

DStV: Stellungnahme zum IDW-Praxishinweis-Entwurf Æx Com-
pliance Management System"

WPK: Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur
Umsetzung dervierten EU-Geldwäscherichtlinie

WPK: Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Er-

leichterung unternehmerischer ln¡tiativen aus bürgerschaftlichem
Engagement und zum Bürokratieabbau bei Genossenschaften

Finanzierung
KfW Bankengruppe und GRENKE unterzeichnen Globaldarlehen
über 100 Mio Euro zur Förderung von KMU

Aufsätze

Arbeitskreis Externe Unternehmensrechnung (AKEU) der
Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V.

Fortentwicklung des Abschlussprüfer-
Bestätigungsvermerks

Während es sich beim deutschen Bestätigungsvermerk bisher um
ein formelhaftes Testat handelt, soll dessen lnhalt künftig deutlich
erweitert werden und zwar insbesondere durch unternehmensindi-
viduelle Aspekte der Abschlussprüfung bei Unternehmen von öf-
fentlichem lnteresse (public interest entities - PIE). Dabei ist n¡cht
nur eine bloße Nennung der bedeutsamsten Prüfungsrisiken (sog.

key audit matters) vorgesehen, sondern auch eine Beschreibung
des prüferischen pmgangs mit diesen Risiken sowie etwaiger Fest-

stellungen. Anzuwenden sind die diesbezüglichen EU-Vorschriften

von Unternehmen mit einem kalenderjahrgleichen Geschäftsjahr

auf Abschlussprüfungen für das Geschäftsjahr 2017. Sofern die Ab-

schlussprüfungjedoch im Einklang mit den lnternational Standards

on Auditing (lSA) erfolgen soll, kommt der erweiterte Bestätigungs-
vermerk bereits für den Abschluss des Geschäftsjahres 2016 zur
Anwendung. ln dem Beitrag werden die neuen Anforderungen an
den Bestätigungsvermerk dargestellt und aus den Blickwinkeln der
Abschlusspriìfung, der Unternehmensorgane sowie der externen
Adressaten der Berichterstattung kritisch gewürdigt.

Jürgen Fodor und Hanne Borst

Rechnungszins und lnflationsrate für betr¡ebl¡che
Versorgungsleistungen im nationalen und
internationalen Jahresabschluss zum 31 .1 2.201 6 -
Update

Entscheidung

BMF: Betriebliche Altersversorgung - Maßgebendes Pensionsalter
bei der Bewertung von Versorgungszusagen - Urteile des BFH vom
11.9.2013 - I R 72/12 und des BAG vom '15.5.2012 - 3 AZR 1 1/10
und vom 13.1.2015 - 3 AZRB?7 /12
(9.12.2016 -lV C 6 -S 2176/07/10004 :003 - dazu BB-Kommentar von
Dipl.-Wirtschaftsmathematiker Matthias Lieb)

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Mitbestimmung bei Eingliederung von Fremdpersonal
(8.1 1.201 6 - 1 ABR s7l1 4)

BAG: Unzulässige Klageänderung in der Berufung

(1 s.1 1.201 6 - 9 AZR 12s/16)

BAG: Erneutes Konsultations- und Anzeigeverfahren bei wieder-

holtem Ausspruch von Kündigu ngen (22.9.201 6 - 2 AZR 27 61 16)

BAG: Ausschluss aus dem Betr¡ebsrat bei Pflichtverletzung aus ab-
gelaufener Amtszeit (1 5.1 1,201 6 - 9 AZR 81 I 16)

BAG: Beweis- bzw. Sachvortragsverwertungsverbot von,,ZuÍalls=

fund" im Rahmen einer verdeckten Videoüberwachung
(22.9.201 6 - 2 AZR 848 I 1 5l
BAG: Heimarbeitsverhältnis ist kein Arbeitsverhältnis iSv 514
I zBfG (24.8.201 6 - 7 AZR 625 / 1 s)

BAG: Ablösung einer Versorgungsordnung
(1 3.1 0.201 6 - 3 AZR 439 l'.t s)

BAG: Entgeltfortzahlung auch nach ln-vitro-Fertilisation
(26.1 0.201 6 - s AZR 1 67 / 1 6)

LAG Berlin-Brandenburg: Anspruch des Arbeitnehmers auf
arbeitsmedizinische Wunschvorsorge (21 .7 .2016 - 21 Sa 51/16)

Aufsatz

Karoline Kettenberger, LL.M., RAin/Avocat a la Cour

Entsendung von Arbeitnehmern nach Frankre¡ch

Die Dienstleistungsfreiheit sowie die Arbeitnehmerfreizügigkeit
stellen die Grundpfeiler des gemeinsamen europäischen Marktes

dar. Entsprechend der Entwicklung des gemeinsamen Wirtschafts-
raumes nimmt auch die Zahl der Entsendungen stetig zu. trank-
reich nimmt nach Deutschland die meisten entsandten Arbeitneh-
mer auf. Allerdings musste Frankreich in den letzten Jahren stei-

gende Missbrauchszahlen und ein wachsendes Risiko eines Sozial-

dumpings durch Entsendungen nach Frankreich verzeichnen. Um

diesen Tendenzen vozubeugen und eine zunehmende Umgehung
des umfassenden Arbeitnehmerschutzes des französischen Ar-

beitsrechts zu vermeiden, hat der französische Gesetzgeber das auf
Entsendungen nach Frankreich anwendbare Verfahren zuletzt
durch die Gesetze,,Loi Macron" vom 6.8.2015 sowie,,Loi El Khomri"

vom 8.8.2016 erheblich reformiert und insbesondere die Anforde-
rungen an Entsendungen nach Frankreich erhöht sowie die diesbe-

züglichen Sanktlonen drastisch verschärft. ln diesem Beitrag wird
ein Überblick über den aktuellen Stand der arbe¡tsrechtlichen Reg-

lungen des französischen Rechts für den Fall einer Entsendung von
Arbeitnehmern nach Frankreich gegeben.

Entscheidung

BAG¡ Arbeitnehmerüberlassung - Abgrenzung zur Tätigkeit auf-
grund eines Dienstvertrags
(20.9.2016 - 9 AZR 735/15 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Jannis Kamann, FAATbR)

Die Erste Seite
Prof. Dr. Wilhelm Haarmann, RA^/VPlStB

Multilaterales Übereinkommen zur
Anpassung von Doppelbesteuerungsabkommen
(BEPS-Aktionspunkt 1 5)
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